
Allgemeine Geschäftsbedingungen von „Freyzyt“ 

• Falls nicht anders erwähnt, sind die Kurse fortlaufend, der Einstieg ist jederzeit 
möglich. 
 

• Es ist möglich eine Probelektion zu besuchen. Das Probetraining ist via Sportsnow zu 
erfassen und ist kostenlos. 
 

• Die Angebote von Freyzyt können unkompliziert über SportsNow gebucht werden. 
Jeder Kunde bucht jeweils selbsständig seine gewünschte Lektion, Workshops usw 
über die SportsNow App. 
 

• Die Abonnemente sind für die angegebene Zeitdauer (je nach Abonnement) gültig 
und nicht verlängerbar. Nicht oder nur teilweise benutzte Abonnemente verfallen 
nach ihrem Gültigkeitsdatum. Es besteht kein Anspruch auf Rückvergütung. Bei 
Krankheit/Unfall/Schwangerschaft sind sie um die Dauer der Abwesenheit gegen 
Vorweisen eines Arztzeugnisses verlängerbar. Feiertage sind in die Abolaufzeit 
eingerechnet. 
 

• Die Abo’s sind nicht selbstverlängernd. Kurz vor Ablauf des Abos erhält der Kunde via 
SportsNow eine Benachrichtigung, dass das Abo bald abläuft. Der Kunde erneuert 
das Abo selbstständig. 
 

• Ein Time-Stopp ist gegen eine Gebühr von CHF 50.00 möglich. Ein Platzanspruch in 
der jeweiligen Klasse erlischt jedoch. Es werden keine Plätze frei gehalten. 
 

• Begründete Unterrichtsausfälle, welche ausnahmsweise auftreten können, werden 
den Mitgliedern im Voraus bekannt gegeben und führen dem entsprechend zu einer 
Verlängerung des Abos. 
 

• Preisänderungen sind vorbehalten. Bereits abgeschlossene Abonnemente bestehen 
bis zu deren Ablauf und zu den bisherigen Konditionen weiter. 
 

• Krankheiten, Verletzungen, chronische Leiden, Schwangerschaft usw. müssen auf 
dem Gesundheitsfragebogen erwähnt werden. Veränderungen des Gesundheits-
zustandes sind der Kursleitung spätestens beim nächsten Besuch mitzuteilen. 
 

• Versicherung ist Sache der Kundinnen und Kunden. Freyzyt  übernimmt keine 
Haftung für Schäden und Verletzungen. 
 

•   Für den Verlust von Wertsachen, Gegenständen und Kleidern wird nicht gehaftet. 
 

• Jegliche Beschädigung an Einrichtungsgegenständen und Gebäude durch fahrlässigen 
Umgang mit der Sache sind vom Verursacher zu bezahlen. 

 

Freyzyt, Yvonne Frey, im Januar 2024 

 


